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Besetzung 
 Einzelrichter Christoph Rohrer, 

Gerichtsschreiber Milan Lazic. 
 

 
 

Parteien 
 A._______,  

Beschwerdeführerin,  

  
 

 
gegen 

 
 

Stiftung Swiss Sport Integrity, Eigerstrasse 60, 3007 Bern,    

Vorinstanz.  

  
 

 
 

Gegenstand 
 Marktüberwachung, Aufsichtsbeschwerde im Zusammen-

hang mit der Einziehung und Vernichtung von Dopingmitteln 

(betreffend Verfügung vom 10. März 2026). 
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Das Bundesverwaltungsgericht stellt fest und erwägt, 

dass die Stiftung Swiss Sport Integrity (im Folgenden: Vorinstanz) nach 

Durchführung des Vorbescheidverfahrens mit Verfügung vom 10. März 

2026 die Einziehung und Vernichtung der vom Zollinspektorat im Dezem-

ber 2025 zurückgehaltenen, an A._______ adressierten Dopingmittel 

(120 Kapseln […]; vgl. Art. 74 Abs. 2 SpoFöV) verfügt sowie eine Gebühr 

in der Höhe von Fr. 400.– erhoben hat (BVGer-act. 3 Beilage 4), 

dass A._______ sich mit Schreiben vom 26., 27., 28. und 31. März 2026 

an die Vorinstanz wandte (BVGer-act. 1), und darin insbesondere angab, 

sie würde die Einziehung und Vernichtung der obgenannten Sendung ak-

zeptieren, und um Prüfung einer Gebührenreduktion ersuchte,  

dass die Vorinstanz diese Schreiben mit Eingabe vom 2. April 2026 gestützt 

auf Art. 8 VwVG an das Bundesverwaltungsgericht überwies (BVGer act. 2, 

1), 

dass gemäss Art. 31 VGG das Bundesverwaltungsgericht Beschwerden 

gegen Verfügungen nach Art. 5 VwVG beurteilt, sofern keine Ausnahme 

nach Art. 32 VGG vorliegt,  

dass als Vorinstanzen die in Art. 33 VGG genannten Behörden gelten, die 

Stiftung Swiss Sport Integrity gemäss Art. 33 Bst. h VGG eine solche Be-

hörde darstellt und ihre Verfügungen betreffend die Einziehung und Ver-

nichtung von Dopingmitteln (vgl. Art. 20 Abs. 4 des Sportförderungsgeset-

zes [SpoFöG, SR 415.0]) vor Bundesverwaltungsgericht anfechtbar sind 

(vgl. Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-6302/2013 vom 14. Septem-

ber 2015 [in BVGE 2015/46 nicht publizierte] E. 1.2), 

dass die Zuständigkeit des Bundesverwaltungsgerichts zur Instruktion der 

vorliegenden Beschwerde mithin grundsätzlich gegeben ist, weshalb wei-

ter zu prüfen ist, ob die Eintretensvoraussetzungen erfüllt sind, 

dass, damit die weitergeleiteten Eingaben von A._______ allenfalls als Be-

schwerdeschrift in Betracht kommen könnten, diese über einen Antrag so-

wie über eine Begründung verfügen müssten (vgl. Art. 52 VwVG), wobei 

an Laieneingaben generell keine allzu hohen Anforderungen zu stellen sind 

(vgl. Urteil des BGer 2C_1038/2018 vom 7. Dezember 2018 E. 

1.2; BGE 118 Ib 134 E. 2 S. 135 f.; je mit Hinweisen). Der klare Wille zur 

Anfechtung muss bei Rechtsmitteln aber schriftlich bekundet werden 

(BGE 117 Ia 126 E. 5b S. 130 f.),  
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dass vorliegend auffällt, dass es an einem entsprechenden Beschwer-

dewillen offensichtlich fehlt, hat A._______ doch bereits in der Eingabe 

vom 27. März 2026 an die Vorinstanz klar festgehalten, dass sie die Ange-

legenheit nicht vor das Bundesverwaltungsgericht bringen möchte (vgl. 

BVGer-act. 6), was sie mit Eingabe vom 31. März 2026 an die Vorinstanz 

schriftlich – in Fettdruck – und unterzeichnet bekräftigt hat (vgl. BVGer 

act. 2 Beil. 8 in fine; vgl. ebenso: E-Mail vom 2. April 2026 an BASPO, 

BVGer-act. 4),  

dass daher mangels Vorliegens eines Beschwerdewillens im einzelrichter-

lichen Verfahren auf die von der Vorinstanz weitergeleiteten Eingaben nicht 

einzutreten ist (Art. 23 Abs. 1 Bst. b VGG), 

dass die Verfahrenskosten ganz oder teilweise erlassen werden können, 

wenn Gründe in der Sache oder in der Person der Partei es als 

unverhältnismässig erscheinen lassen, diese der Partei aufzuerlegen 

(Art. 6 Bst. b des Reglements vom 21. Februar 2008 über die Kosten und 

Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, 

SR 173.320.2]), 

dass im vorliegenden Fall auf die Erhebung von Verfahrenskosten umstän-

dehalber zu verzichten ist, 

dass keine Parteientschädigung zuzusprechen ist (Art. 7 Abs. 3 VGKE). 

 

Demnach erkennt das Bundesverwaltungsgericht: 

1.  

Auf die weitergeleiteten Eingaben vom 26., 27., 28. und 31. März 2026 wird 

nicht eingetreten. 

2.  

Es werden keine Verfahrenskosten erhoben. 

3.  

Es wird keine Parteientschädigung zugesprochen. 

4.  

Dieses Urteil geht an A._______, die Vorinstanz und das VBS. 
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Der Einzelrichter: Die Gerichtsschreiber: 

  

Christoph Rohrer Milan Lazic 

 

Rechtsmittelbelehrung: 

Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach Eröffnung beim Bun-

desgericht, 1000 Lausanne 14, Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Ange-

legenheiten geführt werden (Art. 82 ff., 90 ff. und 100 BGG). Die Frist ist 

gewahrt, wenn die Beschwerde spätestens am letzten Tag der Frist beim 

Bundesgericht eingereicht oder zu dessen Handen der Schweizerischen 

Post oder einer schweizerischen diplomatischen oder konsularischen Ver-

tretung übergeben worden ist (Art. 48 Abs. 1 BGG). Die Rechtsschrift ist in 

einer Amtssprache abzufassen und hat die Begehren, deren Begründung 

mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift zu enthalten. Der ange-

fochtene Entscheid und die Beweismittel sind, soweit sie die beschwerde-

führende Partei in Händen hat, beizulegen (Art. 42 BGG). 

Versand: 


